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BayMBl. 2026 Nr. 98 11. März 2026

2246-WK 

Änderung der Bekanntmachung über die Benutzungsbedingungen 
der Bayerischen Staatstheater 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 

vom 24. Februar 2026, Az. K.2-K1145.3/2 

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst über die
Benutzungsbedingungen der Bayerischen Staatstheater vom 30. Januar 2025 (BayMBl. Nr. 79)
wird wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 4.2 Satz 1 wird nach der Angabe „MVV-Verkehrsmittel“ die Angabe „in den Zonen M-6“
eingefügt.

1.2 In Nr. 4.4 wird nach der Angabe „BI“ die Angabe „oder Hörbehinderung mit Merkmal „GI““
eingefügt.

1.3 Nr. 14.2 wird wie folgt gefasst:

„14.2 1Die Besucherin bzw. der Besucher darf lediglich den auf der Eintrittskarte
ausgewiesenen Platz einnehmen. 2Bei Vorstellungen, die für eine DVD aufgezeichnet 
oder als Livestream übertragen werden, kann es zu Umplatzierungen kommen, ebenso 
aus betrieblichen Gründen.“ 

2. Diese Bekanntmachung tritt am 12. März 2026 in Kraft.

Stephanie J a c o b s
Ministerialdirektorin 
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